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tionen imperialistischer Staaten 
gegenüber sozialistischen Staaten 
haben die unbedingte Notwen
digkeit für den sozialistischen 
Staat erwiesen, auch in Friedens
zeiten eine jederzeit einsatzbe
reite Armee zu unterhalten, um 
jedem Überfall begegnen zu kön
nen; ansonsten ist seine Verteidi
gungsbereitschaft und -fähigkeit 
in Frage gestellt. 2. Bezeichnung 
für die Polizei in der UdSSR und 
in anderen sozialistischen Staaten 
(z. B. in der CSSR).

M inis te r :  in der DDR Mitglied 
des -v Ministerrats der DDR; lei
tet ein Ministerium oder ein an
deres zentrales staatliches Organ 
(z. B. sind der Vorsitzende des 
Landwirtschaftsrates der DDR, 
der Vorsitzende des Komitees der 
Arbeiter-und-Bauem-Inspektion, 

der Leiter des Amtes für Preise 
als M. berufen worden). Die M. 
sind der Volkskammer der DDR 
und dem Staatsrat der DDR für 
die gesamte Tätigkeit des Mini
sterrats und für den ihnen über
tragenen Aufgabenbereich auch 
dem Ministerrat gegenüber ver
antwortlich.

M inis te r ium : in der DDR ein Or
gan des ->■ Ministerrats der DDR. 
Ein M. ist für die komplexe zen
trale Planung und Leitung der 
ihm übertragenen Aufgaben ver
antwortlich; es gewährleistet das 
koordinierte Zusammenwirken 
mit anderen Organen des Mini
sterrats bei der Lösung der ge
samtstaatlichen Aufgaben. Das M. 
wird vom ->• Minister geleitet; 
neben den M. gibt es noch an
dere Organe des Ministerrats, 
die nicht den Charakter eines M. 
haben (staatliche Ämter, staat
liche Komitees u. a.).

M inis te rra t  der D D R : Exekutiv
organ der Volkskammer der 
DDR und des Staatsrates der

DDR und ihnen gegenüber für 
seine gesamte Tätigkeit verant
wortlich und rechenschaftspflich
tig; verantwortlich für die Durch
führung der Politik des Arbeiter- 
und-Bauern-Staates auf der 
Grundlage der Gesetze und Be
schlüsse der Volkskammer sowie 
der Erlasse und Beschlüsse des 
Staatsrates. Der M. besteht aus 
dem Vorsitzenden des M., seinen 
Stellvertretern und den Mini
stern. Nach der Verfassung der 
DDR benennt die stärkste Frak
tion der Volkskammer den Vor
sitzenden des M.; dieser bildet 
den M. Der M. und jedes 
seiner Mitglieder bedürfen des 
Vertrauens der Volkskammer. 
Jedes Mitglied des M. wird bei 
seinem Amtsantritt vom Vorsit
zenden des Staatsrates eidlich ver
pflichtet. Im Mittelpunkt der Tä
tigkeit des M. steht die Aufgabe, 
die Grundfragen und die Haupt
proportionen der Entwicklung 
der nationalen Wirtschaft der 
DDR zu entscheiden, die wesent
lichen gesellschaftlichen Prozesse 
der sozialistischen Umwälzung 
unter den Bedingungen der wis
senschaftlich-technischen Revolu
tion in engster Verbindung mit 
der Lösung der nationalen Auf
gaben der DDR zu leiten. Der M. 
bestimmt die Grundsätze der pro
gnostischen Tätigkeit, legt auf der 
Grundlage der Prognosen die 
Grundrichtung für die Ausarbei
tung der Perspektiv- und der 
kurzfristigen Pläne sowie des 
Staatshaushaltsplans fest und 
unterbreitet die Perspektiv- und 
Staatshaushaltspläne dem Staats
rat und der Volkskammer zur Be
schlußfassung. Der M. organisiert 
und kontrolliert die Durchfüh
rung der von der Volkskammer 
beschlossenen Pläne. Er hat die 
wissenschaftlichen Grundlagen 
der Planung und Leitung mit dem 
Ziel zu vervollkommnen, die zen
trale staatliche Planung und Lei-


